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Fachanwaltschaften:
	Arbeitsrecht
	Erbrecht
	Handels- und Gesellschaftsrecht
	Internationales Wirtschaftsrecht
	Medizinrecht
	Miet- und Wohnungseigentumsrecht






 


Schwerpunktbereiche:




	Altlastenrecht
	Apothekenrecht
	Arbeitsrecht (auch kirchliches)
	Ärztliches Standesrecht
	Arzneimittelrecht
	Arztrecht
	Baurecht
	Beamten- und Hochschulrecht
	Datenschutzrecht
	Dienstverträge
	Erbrecht
	Familienrecht
	Gewerblicher Rechtsschutz
	Handelsrecht
	Immobilienrecht
	Gesellschaftsrecht
	Internationales Wirtschaftsrecht
	Internetrecht





	Kassenarztrecht
	Kirchliches Arbeits- und Dienstrecht
	Markenrecht
	Medizinrecht
	Miet- und Pachtrecht
	Mergers und Acquisition
	Öffentliches Recht
	Pharmarecht
	Presse- und Äußerungsrecht
	Produkthaftung und Qualitätssicherung
	Vertragsrecht allgemein
	Wettbewerbsrecht
	Wohnungseigentumsrecht
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            In der Sozietät Wesch & Buchenroth schlossen sich erfahrene Anwälte zusammen, die zuvor in anderen renommierten Kanzleien tätig waren. Alle Anwälte sind im Bereich des Wirtschaftsrechts spezialisiert. Einige waren in US-amerikanischen und australischen Kanzleien eingesetzt. Dadurch erschlossen sie den Zugang zum internationalen Recht. Jeder Anwalt ist durch Veröffentlichungen in seinen Tätigkeitsschwerpunkten als Experte ausgewiesen. Wissenschaftlich fundierte Rechtserkenntnis bildet die Basis der anwaltlichen Tätigkeit. Lehrtätigkeiten bei öffentlichen Institutionen einschließlich der Dozententätigkeit an der Universität wie auch umfangreiche Vortragstätigkeiten und Schulungen in der freien Wirtschaft vermitteln das Wissen weiter.
 
Beschlossen wurde die Gründung am 18.12.2000 zwischen RA Prof. Dr. Martin Wesch und RA Dr. Axel Buchenroth. Der Kanzleibetrieb begann am 01.04.2001 in Stuttgart, Kernerstraße 43, "Am Schützenplatz". Als Mitgründerin kam RAin Dr. Susanne Wesch hinzu. Im Laufe der Jahre stießen zahlreiche weitere erfahrene Rechtsanwälte und Spezialisten, teilweise auch als Of Counsels, hinzu und es wurden Kooperationen mit anderen Rechtsanwälten, aber auch Unternehmens-, Personal- und weltweit tätigen Beratern begründet.
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	Kompetenzen

			
	Werdegang

			
	Veröffentlichungen
            
        

        
            
            Prof. Dr. iur. Martin W. Wesch

            Rechtsanwalt

Fachanwalt für Arbeitsrecht

Fachanwalt für Medizinrecht

            
                Kompetenzen

                Herr Rechtsanwalt Prof. Dr. Wesch ist ausschließlich im Wirtschaftsrecht tätig und als Fachanwalt für Medizinrecht wie als Fachanwalt für Arbeitsrecht spezialisiert.

Im Medizinrecht berät er Arzneimittelhersteller, Apotheker und Ärzte, Lohnhersteller, -prüfer, Großhändler, Broker und Zulieferer zur Guten Herstellungspraxis (GMP) und zur Guten Vertriebspraxis (GDP), zu Fragen der Haftung und (Sozial-) Versicherung, Gesellschafts-, Standes- und Zulassungsrecht sowie dem Recht der kassenärztlichen Abrechnung. Im Arbeitsrecht ist er für Unternehmen, Betriebsräte und Arbeitnehmer umfassend tätig. Herr Prof. Dr. Wesch ist Honorarprofessor für Arbeitsrecht an der Universität Stuttgart, hält im In- und Ausland Vorträge zum Medizin- und Arbeitsrecht und hat mehr als 200 Beiträge in Büchern und Fachzeitschriften veröffentlicht.

            

        

        
            
            Prof. Dr. iur. Martin W. Wesch

            Rechtsanwalt

Fachanwalt für Arbeitsrecht

Fachanwalt für Medizinrecht

            
                Werdegang

                
                Studium:
1983-1989 Rechtswissenschaft an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen
1989 Erste juristische Staatsprüfung
1989-1992 Philosophie, Neuere Geschichte, Volks- und Betriebswirtschaftslehre, Eberhard-Karls-Universität Tübingen
Lehrstuhltätigkeit:
1986-1988 Wissenschaftliche Hilfskraft bei Prof. Dr. Roman Schnur, Tübingen

Praktikum:
1986 Daimler-Benz AG, Abteilung für Arbeits- und Sozialrecht, Stuttgart-Untertürkheim

Promotion:
1989-1990 Universität Tübingen, Dissertation: »Neue Arbeitskampfmittel am Beispiel von Betriebsbesetzungen und Betriebsblockaden«, Duncker & Humblot 1993

Auszeichnung:
1993 Preis der Reinhold-und-Maria-Teufel-Stiftung, Tuttlingen (Dissertation)

Referendariat:
1990-1993 Landgericht Stuttgart

Auslandstätigkeit:
April 1989 Harter, Secrest & Emery, Attorneys, Rochester (New York)
Oktober-Dezember 1992 Blake, Dawson, Waldron, Solicitors, Sydney, Australien

Assessorexamen: 
1993 Stuttgart

Rechtsanwaltschaft:
1993 Zulassung beim Landgericht Stuttgart
2002 Zulassung beim Oberlandesgericht Stuttgart

Berufstätigkeit:

1993-1997 Rechtsanwälte Kasper, Knacke, Schäuble, Wintterlin & Partner, Stuttgart

1994 –2011 Geschäftsführer
der Gütegemeinschaft Pharma-Verpackung e.V., Stuttgart

1998-2001 Rechtsanwälte Thümmel, Schütze & Partner, Stuttgart


seit 01.04.2001 Gründer und Partner der Rechtsanwälte
Wesch & Buchenroth, Stuttgart

2002-2012 Leiter Fachgruppe Verpackung
(zeitweise erweitert um Medizinprodukte) der
Arbeitsgemeinschaft für Pharmazeutische Verfahrenstechnik e. V. (APV)

Fachanwalt für Arbeitsrecht:
1997

Fachanwalt für Medizinrecht:
2005

Lehrauftrag:
seit 2002 Arbeitsrecht an der Universität Stuttgart
seit 2022 Honorarprofessor an der Universität Stuttgart

Wallhäußer Preis:
2007 Concept Heidelberg GmbH, verliehen für wissenschaftliche Veröffentlichungen zur Arzneimittelsicherheit

Beirat:
seit 2008 »pharmind«


                
            

        

        
            
            Prof. Dr. iur. Martin W. Wesch

            Rechtsanwalt

Fachanwalt für Arbeitsrecht

Fachanwalt für Medizinrecht

            
                Veröffentlichungen

                
     Veröffentlichungsliste herunterladen


     Vortragsliste herunterladen


                Auszüge Bücher:

2019
Herstellung und Prüfung im Lohnauftrag, wichtige GMP-Aspekte für Auftraggeber und Auftragnehmer, Böttcher, Gausepohl, Wesch, Maas & Peither AG - GMP Verlag, Schopfheim, S. 3-23, 101-140

2018
Schutz vor Arzneimittelfälschungen, Regelungen zur Arzneimittelsi-cherheit, Technische Umsetzung, Ausblick, Mitherausgeber und Mitau-tor, ECV Verlag, Aulendorf, S. 8-11, 20-66

Die Qualified Person, Aufgaben, Pflichten und Verantwortlichkeiten nach AMG und AMWHV, Pharma Technologie Journal, 2. Auflage Mitautor, ECV Verlag, Aulendorf, Beitrag: Haftung und Versicherung der Sachkundigen Person, S. 22-33

GMP-Berater, Kapitel 17.C, Verträge, Mitautor,
Maas & Peither AG, GMP-Verlag, Schopfheim, S. 1-40

GMP-Berater, Kapitel 1.L, Tätigkeiten im Auftrag, Mitautor,
Maas & Peither AG, GMP-Verlag, Schopfheim, S. 3-15

2017
Pharmazeutische Packmittel, 2. Auflage, Mitautor,
ECV Verlag, Aulendorf, S. 404-446

Gute Vertriebspraxis in der pharmazeutischen Industrie, Mitautor,
ECV Verlag, Aulendorf, S. 198-209

Auszüge Fachbeiträge:

2022
Arzneimittelvermittlung, Handelsvertreter und Handelsmakler, pharmind – Die pharmazeutische Industrie, Nr. 5, S. 516-518

Rechtsgrundlagen für die Vertragsbeziehungen zu einer externen Sachkundigen Person, zusammen mit Bernd Renger, pharmind – Die pharmazeutische Industrie, Nr. 2, S. 240-244

Digitale Kennzeichnung von Arzneimitteln, pharmind – Die pharmazeutische Industrie, Nr. 1, S. 98-102

2021
Verantwortung und Versicherungsschutz der Sachkundigen Person nach § 14 AMG, pharmind – Die pharmazeutische Industrie, Nr. 12, S. 1644-1651

Inspektionen und Audits, Teil 2: Haftung für Inspektions- und Auditberichte, pharmind – Die pharmazeutische Industrie, Nr. 5, S. 662-667

Inspektionen und Audits, Teil 1: Arzneimittelrechtliche Anforderungen, pharmind – Die pharmazeutische Industrie, Nr. 4, S. 511-515

2019 
Verlängerte Rezeptur in der Apotheke oder industrielle Fertigung von Arzneimitteln?, pharmind – Die pharmazeutische Industrie, Nr. 12, S. 1676-1680

Schulungsnachweis durch E-learning, pharmind – Die pharmazeutische Industrie, Nr. 6, S. 814-815

2018 
Tätigkeiten im Auftrag – Rechtliche Grundlagen, pharmind – GMP-Aspekte in der Praxis, Nr. 12/2018, S. 1697-1703

Buchbesprechung: Meier, von Czettritz, Gabriel, Kaufmann, Pharmarecht – Arzneimittel- und Medizinprodukterecht, 2. Aufl. 2018, Verlag C.H. Beck München, pharmind – Die pharmazeutische Industrie, S. 222-223

Buchbesprechung: Brach, Heisig, Langguth, Mutschler, Rücker, Schirmeister, Scriba, Stahl-Biskup, Troschütz, Seitz, DVD, 58. Aktualisierungslieferung 2018, 
pharmind, Der handhabbare Arzneibuch-Kommentar, Nr. 10, 1400-1401

Buchbesprechung: Meier, von Czettritz, Gabriel, Kaufmann, Pharmarecht – Arzneimittel- und Medizinprodukterecht, 2. Aufl. 2018, Verlag C.H. Beck München, pharmind – Die pharmazeutische Industrie /2018

Buchbesprechung: Schmitt, Datenintegrität im Pharmaunternehmen und bei computergestützten Systemen, pharmind – Die pharmazeutische Industrie 11/2018 S. 1516

Buchbesprechung: Arzneibuch-Kommentar – Wissenschaftliche Erläuterungen zum Arzneibuch, hrsg.Bracher, Heisig, Langguth, Mutschler, Rücker, Schirmeister, Scriba, Stahl-Biskup, Troschütz, Gunther, Seitz (Assistent), Gesamtwerk, Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft Stuttgart, pharmind – Die pharmazeutische Industrie 10/2018 S. 1400-1401

Buchbesprechung: Rehmann/Wagner, Medizinproduktegesetz und -verordnung, pharmind – Die pharmazeutische Industrie 08/2018 S. 1090

Buchbesprechung: Hiob, Qualifizierung und Validierung aus Behördensicht, pharmind – Die pharmazeutische Industrie 08/2018, S. 1088-1089

2017
Buchbesprechung: Kloesel/Cyran, Arzneimittelrecht Kommentar, pharmind – Die pharmazeutische Indstrie 12/2017 S. 1690-1691

Buchbesprechung: Vertragshandbuch Pharma und Life Sciences pharmind – Die pharmazeutische Industrie 10/2017 S. 1420-1421

Die Einfuhr von Prüfpräparaten und Wirkstoffen für die klinische Prüfung aus Drittländern, zusammen mit Dr. Ehrhard Anhalt, 
pharmind – Die pharmazeutische Industrie 05/2017 S. 678-684

Versicherungsschutz und Haftungsprivileg der Sachkundigen Person GMP-Journal, Ausgabe 42, Januar/Februar 2017 S. 7-10

Qualitäts-Risikomanagement zum Nachweis effektiver Schulungen, zusammen mit Dr. Michael Hiob, pharmind – Die pharmazeutische Industrie 02/2017 S. 249-253

Wer ist im Konzern verantwortlich? – Arzneimittelrecht bei Lohnherstellung Pharma+Food 1/17 S. 34-36
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	Kompetenzen

			
	Werdegang

			            
        

        
            
            Dr. iur. Axel C. Buchenroth

            Rechtsanwalt

Fachanwalt für Arbeitsrecht

Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht

            
                Kompetenzen

                Herr Dr. Buchenroth ist als Fachanwalt für Arbeitsrecht und als Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht spezialisiert. Ferner hat er einen Schwerpunkt im Handelsvertreterrecht, hier insbesondere im Versicherungsvertreterrecht.
 
Im Arbeitsrecht berät Dr. Buchenroth Unternehmen, Arbeitnehmer sowie Betriebsräte in sämtlichen Fragen des individuellen und kollektiven Arbeitsrechts. Ferner ist er als Referent für Arbeitsrecht, insbesondere auch für Betriebsverfassungsrecht und kirchliches Arbeitsrecht tätig. Auch das Pfarrerdienstrecht gehört zu seinem Tätigkeitsbereich.
 
Wohnungseigentümergemeinschaften, Verwalter von Wohn- und Teileigentum und von Mietobjekten, Bauträger, Träger von sozialen Einrichtungen, Vermieter und Mieter berät Dr. Buchenroth in allen Fragen des Wohnungs- und Teileigentumsrechts, Wohn- und Gewerbemietrechts, Immobilien- sowie des privaten Baurechts.

            

        

        
            
            Dr. iur. Axel C. Buchenroth

            Rechtsanwalt

Fachanwalt für Arbeitsrecht

Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht

            
                Werdegang

                
     Werdegang herunterladen


                Studium:
1992-1997 Rechtswissenschaften an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg

Referendarexamen: 
28.01.1997 Erste Juristische Staatsprüfung, Würzburg

Referendariat: 
1997-1999 Landgericht Bamberg

Assessorexamen: 
10.05.1999 Zweites Juristisches Staatsexamen, Bamberg

Rechtsanwaltschaft:
10.08.1999 Zulassung beim Landgericht Stuttgart
30.08.2004 Zulassung beim Oberlandesgericht Stuttgart

Promotion:
1999-2003 „Das Heimatzufluchtsrecht nach § 30 Absatz 3 Reichserbhofgesetz (REG) als Beispiel des anerbenrechtlichen Versorgungsprinzips in Geschichte der Gegenwart.“, Prof. Dr. Jürgen Weitzel, Universität Würzburg

Lehrtätigkeit:
1999-2011 Referent für Arbeitsrecht beim Kolping Bildungswerk Stuttgart e.V.
2004-2015 Dozent für Arbeitsrecht an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Stuttgart
2007-2011 Referent für Arbeitsrecht für die IHK Region Stuttgart
seit 2013 Co-Autor „Schriftlicher Lehrgang Arbeitsrecht“ der Haufe Akademie, Freiburg im Breisgau
seit 2014 Referent für Arbeitsrecht beim Bildungswerk der Baden-Württembergischen Wirtschaft e. V., Stuttgart
seit 2015 Referent für Arbeitsrecht der Haufe Akademie, Freiburg im Breisgau
seit 2018 Referent für Kirchliches Arbeitsrecht der Haufe Akademie, Freiburg im Breisgau

Berufstätigkeit:
1993-2002 Gründung der ABBETH HAUSVERWALTUNG und Übernahme von Hausverwaltungen
1994-2009 Unterstützung der EVENTUS Unternehmens- und Wirtschaftsberatungsgesellschaft mbH, Sachsenheim im Bereich des Arbeitsrechts, 2002-2009 Mit-Gesellschafter und Mit-Geschäftsführer
2000-2001 Beratung des Versorgungswerks der Rechtsanwälte in Baden-Württemberg im Bereich des Immobilien-Managements
seit 01.04.2001 Gründer und Partner der Sozietät Wesch & Buchenroth, Stuttgart

Fachanwalt:
seit 15.12.2006 für Miet- und Wohnungseigentumsrecht
seit 16.10.2007 für Arbeitsrecht

Ehrenämter:
seit 2008 Mitglied des Kuratoriums des Knabenchors collegium iuvenum Stuttgart (CIS)
2013-2017 Mitglied des Kirchengemeinderates der Evang. Kirchengemeinde Heutingsheim
2018-2020 Mitglied der Ortskirchlichen Verwaltung der Evang. Kirchengemeinde Freiberg am Neckar

 
                
            

        

        
            
            Dr. iur. Axel C. Buchenroth

            Rechtsanwalt

Fachanwalt für Arbeitsrecht

Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht

            
                Veröffentlichungen
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	Kompetenzen

			
	Werdegang

			            
        

        
            
            Dr. iur. Susanne Wesch

            Rechtsanwältin 

Fachanwältin für Handels- und Gesellschaftsrecht

Fachanwältin für Internationales Wirtschaftsrecht

Fachanwältin für Erbrecht

            
                Kompetenzen

                Frau Dr. Wesch hat langjährige Erfahrung in einem größeren Anwaltsnotariat mit vor allem gesellschaftsrechtlichem Schwerpunkt, aber auch internationalen Bezügen. Aufgrund dessen betätigt sie sich vorwiegend im Bereich des Gesellschafts- und Handelsrechts, im Erbrecht, im Immobilienrecht sowie im internationalen Recht. Hinsichtlich letzterem kann sie auch auf mehrere Auslandsaufenthalte während ihrer Ausbildung zurückgreifen.

            

        

        
            
            Dr. iur. Susanne Wesch

            Rechtsanwältin 

Fachanwältin für Handels- und Gesellschaftsrecht

Fachanwältin für Internationales Wirtschaftsrecht

Fachanwältin für Erbrecht

            
                Werdegang

                
     Werdegang herunterladen


                Studium:
1981-1987 Rechtswissenschaften an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen

Referendariat:
1987-1989 Landgericht Stuttgart

Auslandserfahrung:
1970-1971 Elementary School, Alexandria (Virginia), USA
April-Juni 1989 Wahlstation bei Harter, Secrest & Emery, Rochester (New York), USA
Juli 1984 erfolgreiche Teilnahme am Einführungskurs in das Englische Recht in London als DAAD-Stipendiatin
Juli 1985 erfolgreiche Teilnahme am Einführungskurs in das Amerikanische Recht in Leyden als DAAD-Stipendiatin
Oktober-Dezember 1990 Trainee bei Murchison & Cumming, Los Angeles (California), USA

Promotion:
1990-1991 Universität Tübingen, Prof. Dr. Dietrich Rothoeft: „Die Produzentenhaftung im internationalen Rechtsvergleich“

Auszeichnung:
1994 Preis der Reinhold-und-Maria-Teufel-Stiftung, Tuttlingen (Dissertation)

Rechtsanwaltschaft:
1991 Zulassung beim Landgericht Stuttgart
1996 Zulassung beim Oberlandesgericht Stuttgart
Berufstätigkeit:
Februar 1991-März 2001 bei Thümmel, Schütze & Partner, Stuttgart: bis Mai 1994 allgemeine anwaltliche Tätigkeit mit Schwerpunkt Internationales Recht, ab Juni 1994 Betreuung des Anwaltsnotariats (v.a. Gesellschaftsrecht)
seit 01.04.2001 Gründerin und Partnerin der Sozietät Wesch & Buchenroth, Stuttgart

Fachanwalt:
seit 17.03.2008 für Handels- und Gesellschaftsrecht
seit 26.01.2015 für Internationales Wirtschaftsrecht
seit 27.11.2023 für Erbrecht

Fortbildung:
April-Oktober 2009 erfolgreich bestandener Fachanwaltskurs Erbrecht
September-Dezember 2013 erfolgreich bestandener Fachanwaltskurs Gewerblicher Rechtsschutz

Sonstiges:
seit November 2018: Mitglied des Prüfungsausschusses "Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht" bei der Rechtsanwaltskammer Stuttgart (Vorsitzende)
                
            

        

        
            
            Dr. iur. Susanne Wesch

            Rechtsanwältin 

Fachanwältin für Handels- und Gesellschaftsrecht

Fachanwältin für Internationales Wirtschaftsrecht

Fachanwältin für Erbrecht

            
                Veröffentlichungen
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	Kompetenzen

			
	Werdegang

			            
        

        
            
            Frank Präger

            Rechtsanwalt

            
                Kompetenzen

                Herr Präger berät und vertritt Mandanten im Zivilrecht, unter anderem zu Forschungs- und Entwicklungsverträgen, im Datenschutzrecht, im gewerblichen Rechtschutz, Urheberrecht, Medienrecht sowie im Vertragsrecht. 

            

        

        
            
            Frank Präger

            Rechtsanwalt

            
                Werdegang

                
     Werdegang herunterladen


                Studium: 
Rechtswissenschaften an der Universität Konstanz und Freien Universität Berlin, Schwerpunkt: gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht.

Referendariat: 
Landgericht Stuttgart, Schwerpunkt: Wirtschaft (Gesellschafts-, Wettbewerbs- und Kartellrecht)

Berufstätigkeit: 
2006-2014 Rechtsanwalt bei der Anwaltskanzlei Müller, Trommer & Kollegen
seit 01.01.2015 Rechtsanwalt bei der Wesch & Buchenroth, PartG mbB, Stuttgart

Mitgliedschaften: 
Arbeitsgemeinschaft Geistiges Eigentum & Medien im Deutschen Anwalt Verein
Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht (GRUR)
Union Internationale des Avocats, Paris
                
            

        

        
            
            Frank Präger

            Rechtsanwalt

            
                Veröffentlichungen

                
                                
            

            
                	
                        
                            «
                        
                    
	
                        
                            »
                        
                    


            
        

    


    


    
        
    
        
            [image: Dr. iur. Tatjana Geddert-Steinacher]
            
	Kompetenzen

			
	Werdegang

			            
        

        
            
            Dr. iur. Tatjana Geddert-Steinacher

            Rechtsanwältin

            
                Kompetenzen

                Frau Dr. Tatjana Geddert-Steinacher ist seit Jahren spezialisiert auf Familienrecht und kann auf eine langjährige Erfahrung zurückgreifen.

            

        

        
            
            Dr. iur. Tatjana Geddert-Steinacher

            Rechtsanwältin

            
                Werdegang

                
                Studium: 
1978-1981 Freie Universität Berlin, Rechtswissenschaft und Politikwissenschaft
1981-1984 Eberhard-Karls-Universität Tübingen, Rechtswissenschaft und Politikwissenschaft 
1984-1985 Eberhard-Karls-Universität Tübingen, Rechtswissenschaft
Referendariat: 
1987-1991 (davon ein Jahr beurlaubt zur Fertigstellung der Dissertation)
Wintersemester 1990/1991 Universität Konstanz Wahlstation „Rechtliches Gestalten“

Examen: 
Juni 1984 Erste Juristische Staatsprüfung Tübingen
August 1985 Magisterabschluss Politikwissenschaft
Juni 1991 Assessorexamen Rechtswissenschaft

Promotion: 
Juli 1989 „Menschenwürde als Verfassungsbegriff“, ausgezeichnet mit dem Preis der Reinhold-und-Maria-Teufel-Stiftung Tuttlingen
Wissenschaftliche Tätigkeit: 
Wintersemester 1982/83 ungeprüfte Hilfskraft am Institut für Politikwissenschaft, Prof. Dr. Gerd Meyer 
1984 -1997 Wissenschaftliche Assistentin am Lehrstuhl von Prof. Dr. Dr. h.c. Wolfgang Graf Vitzthum, Ll.M. (in unterschiedlichem Umfang, 1991-1997 C1-Stelle)
2000-2001 Beratung der Arbeitsgruppe Stammzellforschung der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG)

Anwaltliche Tätigkeit: 
September 2001- September 2002 angestellte Rechtsanwältin bei Rechtsanwälte Koch-Heintzeler, Widmann & Partner (KHWP), Stuttgart
Oktober 2002 – Oktober 2005 angestellte Rechtsanwältin bei Rechtsanwäte Esper, Fritz & Partner 
November 2005 – Dezember 2019 selbstständige Rechtsanwältin mit dem Schwerpunkt Familienrecht, bis Oktober 2011 zunächst in Bürogemeinschaft mit CWK-Rechtsanwälte, November 2011 -Dezember 2019 mit eigener Kanzlei
seit 2020 bei Wesch & Buchenroth tätig

Fortbildung als Mediatorin: Intensivlehrgang Mediation, Fortbildungsinstitut der Rechtsanwaltskammer Stuttgart November 2017 bis Februar 2018
                
            

        

        
            
            Dr. iur. Tatjana Geddert-Steinacher

            Rechtsanwältin

            
                Veröffentlichungen
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	Kompetenzen

			
	Werdegang

			
	Veröffentlichungen
            
        

        
            
            Dr. iur. Hellmuth Mohr

            Rechtsanwalt und Bürgermeister a. D.

            
                Kompetenzen

                Aufgrund seiner früheren Tätigkeit als Bürgermeister in Nürtingen ist Herr Dr. Mohr im gesamten öffentlichen Recht spezialisiert. In den Rechtsgebieten Umweltrecht (insbesondere Bodenrecht), öffentliches und privates Baurecht und Mietrecht besitzt Herr Dr. Mohr vielfältige Erfahrungen.

            

        

        
            
            Dr. iur. Hellmuth Mohr

            Rechtsanwalt und Bürgermeister a. D.

            
                Werdegang

                
     Werdegang herunterladen


                Studium: 
1967-1972 Rechtswissenschaften in Freiburg, Lausanne, Berlin und Tübingen, Stipendium der Studienstiftung des Deutschen Volkes 
Februar 1972 Erste juristische Staatsprüfung, Tübingen

Referendariat: 
1973-1975 Landgericht Freiburg

Assessorexamen: 
Juni 1975 Zweite Juristische Staatsprüfung, Stuttgart

Rechtsanwaltschaft: 
September 1997 Zulassung beim Landgericht Stuttgart
Oktober 2002 Zulassung beim Oberlandesgericht Stuttgart

Promotion:
2013 „Der Umfang der bodenschutzrechtlichen Haftung des Zustandsstörers bei Verschulden. Eine Untersuchung zu den Haftungsgrundsätzen aus dem Beschluss des BVerfG vom 16.2.2000“, Prof. Dr. Michael Ronellenfitsch, Universität Tübingen

Berufstätigkeit:
Oktober 1975 bis Mai 1977 Steuerverwaltung, Ausbildung höherer Dienst, Finanzamt Freiburg und Lörrach
Juni 1977 bis April 1979 Finanzministerium Baden-Württemberg, Haushaltsabteilung: Personalbedarfsplanung der Landesverwaltung
Mai 1979 bis April 1980 Steuerverwaltung, Sachgebietsleiter Finanzamt Böblingen: Einkommensteuer, Personengesellschaften
August 1981 bis Februar 1982 Steuerverwaltung, Sachgebietsleiter Finanzamt Lahr, Personnengesellschaften, Rechtsbehelfe und Vollstreckung
März 1981 bis Oktober 1988 Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg, Referent Straßenrecht, Landeskartellbehörde und Außenwirtschaft
November 1988 bis Oktober 1996 Kommunalverwaltung Nürtingen, Bürgermeister (Ordnungsamt, Sozialamt, Kultur, Rechtsreferent)
seit 01.04.2009 anwaltliche Tätigkeit bei Wesch & Buchenroth, Stuttgart

Lehrtätigkeit: 
September 1983 bis Juni 1993 Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Ludwigsburg (Staatsrecht)

Weiterbildung: 
Mai 1980 bis Juli 1981 Ecole Nationale Supérieure des Postes et Télécommuncations (ENSPTT) in Paris, Frankreich
                
            

        

        
            
            Dr. iur. Hellmuth Mohr

            Rechtsanwalt und Bürgermeister a. D.

            
                Veröffentlichungen

                
     Veröffentlichungen


     Vorträge


                Auszüge Bücher:

2017 Bodenmanagement in der Praxis, Hrsg.: Lange/Mohr/Lehmann/Haaff/ Stahr, Kapitel: Rechtliche Grundlagen beim Umgang mit Boden, Springer Vieweg Verlag Wiesbaden 2017
2011 Gebäude-Schadstoffe und Gesunde Innenraumluft
Hrsg.: Zwiener/Lange, Mitautor,
Kapitel: Rechtliche Grundlagen, Erich Schmidt Verlag Berlin
2008 Studienhefte der Europäischen Fernhochschule Hamburg zum Allgemeinen und Besonderen Verwaltungsrecht (öffentliches Baurecht, Immissionsschutzrecht)

Auszug Fachbeiträge:

2018 Modernisierung (Name geändert gegenüber oben) 12/2018,
2017 Zeitschrift für Miet– und Raumrecht 4/2017,
2015 Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht 2015, S. 408,
Immobilienverwalter 5/2015,
2014 Natur und Recht 6/2014, 
Umwelt- und Planungsrecht 2/2014,
2013 Zeitschrift für Immobilienrecht 13/2013,
Umwelt- und Planungsrecht 9/2013, 
ModernisierungsMagazin (noch alter Namen) 3/2013,
2012 Die Gemeinde – Zeitschrift des Gemeindetags Baden-Württemberg 5/2012,
Die Wohnungswirtschaft 9/2012,
2011 Die Gemeinde – Zeitschrift des Gemeindetags Baden-Württemberg 2/2011,
2011 Die Gemeinde – Organ des Gemeindetags Baden-Württemberg 13/2011,
Versicherungsrecht 16/2011, 
Der Sachverständige 7-8/2011,
2010 die Gemeinde – Zeitschrift des Gemeindetags Baden-Württemberg 19/2010,
2010 Umwelt– und Planungsrecht 5/2010,
Die Gemeinde – Organ des Gemeindetags Baden-Württemberg 19/2010,
ModernisierungsMagazin 10/2010 (Schreibweise beachten!),
2009 Umwelt- und Planungsrecht 4/2009,
Zeitschrift für das Notariat in Baden-Württemberg 3/2009,
Zeitschrift für Miet- und Raumrecht 8/2009,
Zeitschrift für Miet- und Raumrecht 2/2009,
2008 Umwelt- und Planungsrecht 3/2008,
Flächenmanagement und Bodenordnung 1/2008,
2006 Der Sachverständige 12/2006,
Umwelt- und Planungsrecht 8/2006,
Zeitschrift für Miet- und Raumrecht 4/2006,
Zeitschrift für Miet- und Raumrecht 12/2006,
Liegenschaft aktuell 5/2006,
Liegenschaft aktuell 1/2006,
2005 Zeitschrift für das Notariat in Baden-Württemberg 5-6/2005,
Die Gemeinde – Zeitschrift des Gemeindetags Baden-Württemberg 10/2005,
Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht 8/2005,
Deutsches Architektenblatt 6/2005 Landesteil Baden-Württemberg,
Umwelt- und Planungsrecht 3/2005,
Wohnungseigentum Mietrecht (WE) 6/2005,
2004 Umwelt- und Planungsrecht 2/2004,
2003 Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht 6/2003,
Zeitschrift für das Notariat in Baden-Württemberg 5-6 2003,
Zeitschrift für Miet- und Raumrecht 2/2003,
2001 Umwelt- und Planungsrecht 7/2001,
2000 Umwelt- und Planungsrecht 1/2000.
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	Kompetenzen

			
	Werdegang

			
	Veröffentlichungen
            
        

        
            
            Christoph Gross

            Rechtsanwalt

Präsident des Landesarbeitsgerichts a. D.

            
                Kompetenzen

                Aufgrund seiner langjährigen Tätigkeit als Richter an Arbeitsgerichten, Vorsitzender Richter am Landesarbeitsgericht und Vizepräsident und Präsident des Landesarbeitsgerichts ist Herr Rechtsanwalt Christoph Gross vor allem im Arbeitsrecht spezialisiert. Seine fachliche Kompetenz in diesem Bereich wird zusätzlich durch zahlreiche Veröffentlichungen und Lehraufträge an diversen Hochschulen auf diesem Gebiet untermauert.

            

        

        
            
            Christoph Gross

            Rechtsanwalt

Präsident des Landesarbeitsgerichts a. D.

            
                Werdegang

                
     Werdegang herunterladen


                Studium: 
1960-1964 Indologie, Kunstgeschichte und wissenschaftliche Politik an den Universitäten Tübingen, Freiburg, Berlin
1964-1968 Rechtswissenschaften an der Universität Tübingen
Referendarexamen: 
1968 Erste Juristische Staatsprüfung, Tübingen
Referendariat: 
1969-1972 Baden-Württemberg

Assessorexamen: 
1972 Zweite Juristische Staatsprüfung, Stuttgart
Rechtsanwaltschaft: 
1972 Zulassung beim Landgericht Stuttgart
Lehrtätigkeit: 
1989-1993 Wissenschaftlicher Lehrauftrag im Fach Personalverwaltung und Arbeitsrecht, Universität Heidelberg/Fachhochschule Heilbronn 
1994-1995 Wissenschaftlicher Lehrauftrag im Fach Arbeitsrecht an der Otto von Guericke Universität Magdeburg
1995 Wissenschaftlicher Lehrauftrag im Fach Arbeitsrecht an der Martin-Luther-Universität Halle/S.
seit Jahren Vortrags- und Seminartätigkeit auf dem Gebiet der individuellen und kollektiven Arbeitsrecht, Vorsitz in zahlreichen Einigungsstellen, daneben in der Anwaltsfortbildung tätig
Berufstätigkeit: 
1972 Rechtsanwalt in Esslingen
1973-1981 Rechtsanwalt und juristischer Referent des Kommunalen Arbeitgeberverbandes Baden-Württemberg
01.07.1981 Richter am Arbeitsgericht, Heilbronn
1991 Leitung des Referats Arbeits- und Tarifrecht, Arbeitsmarkt und Arbeitsmarktpolitik und zugleich stellvertretender Leiter der Abteilung Arbeit beim Sächsischen Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit, Dresden
1992-1993 Vorsitzender Richter am Sächsischen Landesarbeitsgericht, Chemnitz
1993-2002 Vorsitzender Richter am Landesarbeitsgericht Sachsen-Anhalt, Halle /Saale
1995-2005 Mitglied des Landesjustizprüfungsamtes im Ministerium der Justiz des Landes Sachsen-Anhalt für das 1. und 2. Juristische Staatsexamen
2002-2005 Ständiges Mitglied des Dienstgerichtshofes für Richter beim OLG Naumburg
2002-2004 Vizepräsident des Landesarbeitsgerichts Sachsen-Anhalt
2004-2005 Präsident des Landesarbeitsgerichts Sachsen-Anhalt
seit Dezember 2007 anwaltliche Tätigkeit bei Wesch & Buchenroth, Stuttgart
                
            

        

        
            
            Christoph Gross

            Rechtsanwalt

Präsident des Landesarbeitsgerichts a. D.

            
                Veröffentlichungen

                
     Alle Veröffentlichungen herunterladen


                Auszug Bücher:

1999
Mitbestimmung des Betriebsrats in sozialen Angelegenheiten
J. Molkenbur und C. Gross
in: Praxishandbuch Arbeitsrecht, Hrsg: Düwell, Rieble, Weyand, Kissing: Verlag Recht und Praxis 57. Lief. 1999

seit 1998
Urlaub
in: Anwalts-Handbuch Arbeitsrecht, Hrsg.: U. Tschöpe, Köln: Dr. Otto Schmidt Verlag, 1998, mehrere Aufl.

Auszug Fachbeiträge:

2008 
Änderungen des Haftungsrechts im Arbeitsverhältnis
Mitautor: Rechtsanwalt Dr. Martin Wesch
NZA 15/08 - S. 849 ff.

2001
Abmahnung gegenüber Eigengruppe im allgemeinen
nur gemeinsam (hier: Herbergseltern)
Der Betrieb 2001, H. 17 - S. 931
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	Kompetenzen

			
	Werdegang

			            
        

        
            
            Dr. iur Martin Kraushaar

            Rechtsanwalt

            
                Kompetenzen

                Dr. jur. Martin Kraushaar, hat sich als Of-Counsel dem Beraternetzwerk der Kanzlei Wesch & Buchenroth angeschlossen.

Er ist seit 2014 für die Architekten- und Stadtplanerkammer Hessen, dort ab 1. Januar 2015 als Hauptgeschäftsführer und Syndikus tätig. Sein Schwerpunkt liegt im Feld der Public Affairs. Rechtspolitische Fragestellungen zum öffentlichen Planungs- und Baurecht, dem Architektenrecht und dem öffentlichen Vergaberecht stehen im Vordergrund.

Außerdem befasst er sich mit dem kollektiven und individuellen Arbeitsrecht.

            

        

        
            
            Dr. iur Martin Kraushaar

            Rechtsanwalt

            
                Werdegang

                
                1988 – 1990 
Zeitungsvolontariat 
bei der Südwestpresse ULM und Zollernalbkurier Balingen, Baden-Württemberg

1991 – 1999 
Studium Jura, Politik, Philosophie an der Humboldt-Universität Berlin und der Eberhard Karls Universität Tübingen

2001 – 2002 
Lehrauftrag für Bürgerliches Recht und Urheberrecht 
an der jetzigen Zeppelin University, Friedrichshafen (vormals International School of General
Management)

2003 – 2006 
Referent für Arbeitspolitik
Deutscher Führungskräfteverband (ULA, Union Leitender Angestellter), Berlin – Dachverband der
Führungskräfte Chemie VAA e.V.

2007 – 2014 
Verbandsgeschäftsführer und Rechtsanwalt
Führungskräfte Chemie VAA e.V.

Seit 1. Januar 2015 
Hauptgeschäftsführer
Architekten- und Stadtplanerkammer Hessen K.d.ö.R.

 
                
            

        

        
            
            Dr. iur Martin Kraushaar

            Rechtsanwalt

            
                Veröffentlichungen
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	Kompetenzen

			
	Werdegang

			
	Veröffentlichungen
            
        

        
            
            Dr. iur Bernhard Kraushaar

            Direktor des Arbeitsgerichts a.D.

Rechtsanwalt

            
                Kompetenzen

                Herr Dr. Kraushaar ist im Arbeitsrecht spezialisiert. Er war lange Jahre als Arbeitsrichter tätig, zuletzt, d. h. seit 1987, als Direktor des Arbeitsgerichts Reutlingen. Auf diesem Gebiet war und ist er auch verstärkt publizierend und lehrend tätig. Des Weiteren verfügt er, nicht zuletzt im Hinblick auf seine hervorragenden französischen Sprachkenntnisse, über fundierte Kenntnisse und Kontakte im französischen Rechtsraum.

            

        

        
            
            Dr. iur Bernhard Kraushaar

            Direktor des Arbeitsgerichts a.D.

Rechtsanwalt

            
                Werdegang

                
     Werdegang herunterladen


                Studium: 
1959-1964 Anfangs auch Geschichte, später nur noch Rechtswissenschaften an den Universitäten Göttingen, Genf (als DAAD-Stipendiat), Freiburg und Bonn

Referendarexamen:
03.10.1964 Erste Juristische Staatsprüfung, Bonn (OLG Köln)

Referendariat:
1965-1968 Landgericht Kassel

Assessorexamen: 
27.09.1968 Zweite Juristische Staatsprüfung (OLG Frankfurt)

Rechtsanwaltschaft:
10.08.1999 Zulassung beim Landgericht Stuttgart
30.08.2004 Zulassung beim Oberlandesgericht Stuttgart

Promotion: 
2001-2003 Universität Bremen, Prof. Dr. Däubler »Die Grundrechte in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und ihr Einfluss auf die Entwicklung des individuellen Arbeitsrechts« (Gemeinschaftspromotion zusammen mit Sohn Martin Kraushaar)

Lehrtätigkeit:
Unterricht für Referendare mit dem Schwerpunkt Arbeitsrecht für die Landgerichtsbezirke Tübingen, Hechingen und Rottweil
1993-2003 Lehrbeauftragter an der Fachhochschule für Wirtschaft und Technik in Reutlingen – Fakultät Produktmanagement
seit 1972 Zahlreiche Vortrags- und Lehrveranstaltungen bei diversen Verbänden und verschiedenen Institutionen in Baden-Württemberg

Berufstätigkeit: 
1969-1971 Wissenschaftlicher Mitarbeiter am BAG
1971-1999 Richter am Arbeitsgericht in Reutlingen
ab 1978 Leiter des Arbeitsgerichts
ab 1987 Direktor des Arbeitsgerichts
seit Sommer 2004 Anwaltliche Tätigkeit
seit Frühjahr 2005 anwaltliche Tätigkeit bei Wesch & Buchenroth, Stuttgart

Sonstiges: 
ab 1972 Leitung von mehr als 150 Einigungsstellen sowie einer Tarifschlichtung und eines Tarifschiedsgerichts
1984 Vortrag über das deutsche Betriebsverfassungsrecht im Rahmen der Fortbildungsveranstaltung der Pariser Anwaltskammer für französische Rechtsanwälte, Arbeitsrechtlicher Teil
1984-1991 Vorträge in Frankreich zum deutschen Arbeitsrecht
                
            

        

        
            
            Dr. iur Bernhard Kraushaar

            Direktor des Arbeitsgerichts a.D.

Rechtsanwalt

            
                Veröffentlichungen

                
     Veröffentlichungsliste herunterladen


                Auszug:

2005 
Arbeit und Recht Kommentierung des Beschlusses des LAG Saarland vom 14.05.2003 – 2 TaBV 7/03 zur Bildung einer Einigungsstelle über einen Sozialplan bei einem Betriebsrat in Gründung

2004 
Arbeit und Recht Zulässigkeit und Länge einzelvertraglicher Ausschlussfristen nach der Reform des Schuldrechts

2003 
Dissertation Die Grundrechte in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und ihr Einfluss auf die Entwicklung des individuellen Arbeitsrechts

2001 
Zeitschrift für Tarif-, Arbeits- und Sozialrecht des öffentlichen Dienstes
Die Glaubens- und Gewissensfreiheit der Arbeitnehmer nach Art 4 GG

2000 
Betriebsberater Müssen Sozialpläne immer so viel Geld kosten?
Zeitschrift für Rechtspolitik
Reform der Zivilprozessordnung: Mutig oder mutwillig?
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                        Unternehmensziele

                        
                    

                    
    
        
            	Die Qualität; höchste eigene (und fremde) Ansprüche sollen bei der anwaltlichen Dienstleistung befriedigt werden; es gilt, mehr zu bieten als die Konkurrenz; Kundenzufriedenheit wird durch Total-Quality-Management (TQM) angestrebt; Qualität geht in jedem Fall vor Quantität.
	Die ständige Verbesserung der anwaltlichen Dienstleistung; durch eine kritische Selbstüberprüfung und durch die Fortbildung aller Anwälte und Mitarbeiter soll deren Qualifikation hervorragen.
	Das Renommee; es soll durch perfekte Präsentationen und Außenwirkung (Schriftsätze, Vorträge, Aufsätze etc.) auf- und ausgebaut werden.
	Die Vertraulichkeit; Mandanten haben Anspruch auf absolute Diskretion.
	Die wirtschaftliche Absicherung und Eigenverantwortung; die Tätigkeit soll eine dem Engagement angemessene Vergütung ermöglichen; dabei soll die innere Befriedigung bei der Arbeit nicht reinem Gewinnstreben geopfert werden.
	Die persönliche Entfaltung; der Anwaltsberuf soll als freier Beruf ausgeübt werden können, Mitarbeiter sollen weitgehende Gestaltungsfreiheit an ihrem Arbeitsplatz erhalten.


        

        
            	Die Unternehmenskultur; Teil davon ist die Empfindung und Vermittlung von Freude bei der Arbeit; hierzu gehört intern eine angenehme personelle und sachliche Arbeitsatmosphäre, die alle Anwälte und Mitarbeiter einschließt, wie auch die Teilnahme der Kanzlei an Vernissagen und die Förderung sonstiger kultureller Programme.
	Die Zeiteinteilung und -kontrolle; ein effektives Zeitmanagement soll Freiräume ermöglichen; die Gründer sollen sich Auszeiten zur strategischen Planung vorbehalten.
	Die Erhaltung des inneren Friedens in der Kanzlei; es soll eine vertrauensvolle Gemeinschaft entstehen, die Schwierigkeiten gemeinsam überwindet.
	Das Wachstum; die Kanzlei soll aus eigener Kraft wachsen, um breiter angelegte und dennoch spezialisierte anwaltliche Dienstleistungen anbieten zu können, doch bleiben die Gründer bei der Unternehmensentwicklung bestimmend, ganz gleich wie groß das Unternehmen wird.


        

    


                    
                

            

        

        
    


    
        
            
                
                    
                        Kooperationen

                        
                    

                    
    
        
            Über eine Kooperation verfügen wir mit:

Kanzlei Goretzki & Kaul
Rechtsanwälte + Notare + Steuerberater
Liebigstraße 51
60323 Frankfurt am Main
Tel. + 49 (069) 800784 – 0
Fax + 49 (069) 800784 - 10
E-Mail: kanzlei@goretzki-law.eu
Homepage: www.goretzki-law.eu

Dr iur. Matthias Hartard
Rechtsanwalt und Notar
Paul-Ehrlich-Straße 15
Bürohaus an der Villa Kennedy
60596 Frankfurt am Main
Tel. 069/63001990
Fax 069/63001989
E-Mail: mail@hartard-law.eu
Homepage: www.hartard-law.eu


Steuerberatung Keinath
Dipl.-Finanzw. (FH) / Steuerberater
Gunther Keinath
Brucknerstr. 18
88250 Weingarten
Telefon 0751/5578381
Telefax 0751/5578382
E-Mail: info@kanzlei-keinath.de
Homepage: www.kanzlei-keinath.de

 

 

        

        
            Außerhalb einer festen Kooperation arbeiten wir innerhalb der Bundesrepublik Deutschland, wie auch weltweit mit befreundeten Anwaltskanzleien und sonstigen Rechtsberatern zusammen. Eine enge Zusammenarbeit besteht mit Unternehmens- und Personalberatungsgesellschaften. Mit einer US-amerikanischen Unternehmensberatung, die insbesondere für deutsche Unternehmen tätig sind, arbeiten wir ebenfalls zusammen. Auf diese Weise können wir Sie neben der reinen Rechtsberatung auch bei internationalen geschäftlichen Aktivitäten unterstützen.

        

    


                    
                

            

        

        
    


    
        
            
                
                    
                        Bewerbungen

                        
                    

                    
    
        
            Wesch & Buchenroth wollen wachsen. Größe ist dabei kein Selbstzweck. Sie dient der Erweiterung unseres spezialisierten Beratungsangebots. Wachsen wollen wir vor allem aus eigener Kraft, um Kontinuität in Qualität und Stil der anwaltlichen Beratung sicherzustellen.

Entsprechend sind wir nicht nur an Kolleginnen und Kollegen mit Berufserfahrung und bereits ausgewiesener Spezialisierung interessiert, sondern auch an "juristischem Nachwuchs": Wir freuen uns über Bewerbungen von jungen Kollegen und von Referendaren, gerne auch für eine Tätigkeit während der Anwalts- oder Wahlstation; Studenten oder Schüler können bei uns ein Praktikum absolvieren. Uns sind in allen Fällen weibliche wie männliche und Bewerber diversen Geschlechts willkommen! Ihre Bewerbungsunterlagen nehmen wir selbstverständlich vertraulich entgegen und stehen Ihnen für Fragen jederzeit zur Verfügung. Ihr Ansprechpartner bei uns ist:

Herr Rechtsanwalt Dr. Axel C. Buchenroth
Kernerstraße 43
70182 Stuttgart
Tel. 0711/220094-0 • Fax 0711/220094-10
buchenroth@wesch-buchenroth.com

        

    


                    
                

            

        

        
    


    
        
            
                
                    
    
        
            Adresse

Wesch & Buchenroth
Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB
Kernerstraße 43
D-70182 Stuttgart

Telefon (0711) 22 00 94-0
Telefax (0711) 22 00 94-10

E-Mail: STR-law@wesch-buchenroth.com

        

        
            Wegbeschreibung

	Parkmöglichkeiten:
Parkhaus Staatsgalerie
Zufahrt Eugenstraße
Am Schützenplatz befinden sich gebührenpflichtige Kurzzeitparkplätze.
	Öffentliche Verkehrsmittel:
• Haltestelle Eugensplatz
Stadtbahnlinie U 15
Buslinie 42
• Haltestelle Staatsgalerie
Stadtbahnlinien U1, 2, 4, 9, 14
Buslinien 40, 42, 43
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        Datenschutz

      

       
		                       
		
		
	
		Diese Datenschutzhinweise gelten für die Datenverarbeitung durch:

Verantwortlicher:

Wesch & Buchenroth Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB
vertreten durch die Partner Dr. Martin W. Wesch, Dr. Axel C. Buchenroth und Dr. Susanne Wesch

Kernerstr. 43
70182 Stuttgart
Deutschland
E-Mail: str-law@wesch-buchenroth.com

Telefon: +49 (0)711 220094-0 
Telefon: +49 (0)711 220094-10

1. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und Zweck und deren Verwendung
Beim Aufrufen unserer Website www.wesch-buchenroth.com werden durch den auf Ihrem Endgerät zum Einsatz kommenden Browser automatisch Informationen an den Server unserer Website gesendet. Diese Informationen werden temporär in einem sog. Logfile gespeichert. Folgende Informationen werden dabei ohne Ihr Zutun erfasst und bis zur automatisierten Löschung gespeichert:

	IP-Adresse des anfragenden Rechners,
	Datum und Uhrzeit des Zugriffs,
	Name und URL der abgerufenen Datei,
	Website, von der aus der Zugriff erfolgt (Referrer-URL),
	verwendeter Browser und ggf. das Betriebssystem Ihres Rechners sowie der Name Ihres Access-Providers.
	Die genannten Daten werden durch uns zu folgenden Zwecken verarbeitet:
	Gewährleistung eines reibungslosen Verbindungsaufbaus der Website,
	Gewährleistung einer komfortablen Nutzung unserer Website,
	Auswertung der Systemsicherheit und -stabilität sowie
	zu weiteren administrativen Zwecken.


Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse folgt aus oben aufgelisteten Zwecken zur Datenerhebung. In keinem Fall verwenden wir die erhobenen Daten zu dem Zweck, Rückschlüsse auf Ihre Person zu ziehen.

Darüber hinaus setzen wir beim Besuch unserer Website Cookies ein. Nähere Erläuterungen dazu erhalten Sie unter der Ziff. 4 dieser Datenschutzerklärung.

2. Weitergabe von Daten
Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den im Folgenden aufgeführten Zwecken findet nicht statt. Wir geben Ihre persönlichen Daten nur an Dritte weiter, wenn:

	Sie Ihre nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt haben,
	die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist und kein Grund zur Annahme besteht, dass Sie ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse an der Nichtweitergabe Ihrer Daten haben,
	für den Fall, dass für die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO eine gesetzliche Verpflichtung besteht, sowie
	dies gesetzlich zulässig und nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO für die Abwicklung von Vertragsverhältnissen mit Ihnen erforderlich ist.


3. Cookies
Wir setzen auf unserer Seite Cookies ein. Hierbei handelt es sich um kleine Dateien, die Ihr Browser automatisch erstellt und die auf Ihrem Endgerät (Laptop, Tablet, Smartphone o.ä.) gespeichert werden, wenn Sie unsere Seite besuchen. Cookies richten auf Ihrem Endgerät keinen Schaden an, enthalten keine Viren, Trojaner oder sonstige Schadsoftware.

In dem Cookie werden Informationen abgelegt, die sich jeweils im Zusammenhang mit dem spezifisch eingesetzten Endgerät ergeben. Dies bedeutet jedoch nicht, dass wir dadurch unmittelbar Kenntnis von Ihrer Identität erhalten.

Der Einsatz von Cookies dient einerseits dazu, die Nutzung unseres Angebots für Sie angenehmer zu gestalten. So setzen wir sogenannte Session-Cookies ein, um zu erkennen, dass Sie einzelne Seiten unserer Website bereits besucht haben. Diese werden nach Verlassen unserer Seite automatisch gelöscht.

Darüber hinaus setzen wir ebenfalls zur Optimierung der Benutzerfreundlichkeit temporäre Cookies ein, die für einen bestimmten festgelegten Zeitraum auf Ihrem Endgerät gespeichert werden. Besuchen Sie unsere Seite erneut, um unsere Dienste in Anspruch zu nehmen, wird automatisch erkannt, dass Sie bereits bei uns waren und welche Eingaben und Einstellungen sie getätigt haben, um diese nicht noch einmal eingeben zu müssen.
Die durch Cookies verarbeiteten Daten sind für die genannten Zwecke zur Wahrung unserer berechtigten Interessen sowie der Dritter nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO erforderlich.

Die meisten Browser akzeptieren Cookies automatisch. Sie können Ihren Browser jedoch so konfigurieren, dass keine Cookies auf Ihrem Computer gespeichert werden oder stets ein Hinweis erscheint, bevor ein neuer Cookie angelegt wird. Die vollständige Deaktivierung von Cookies kann jedoch dazu führen, dass Sie nicht alle Funktionen unserer Website nutzen können.

4. Betroffenenrechte

Sie haben das Recht:

	gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns zu widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen. Möchten Sie von Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch machen, so genügt eine Mitteilung an den oben unter Ziffer 1. genannten Verantwortlichen unter Verwendung der dort genannten Kontaktdaten, insbesondere eine E-Mail an str-law@wesch-buchenroth.com;
	gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts, die Herkunft ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben wurden, sowie über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten verlangen;
	gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist;
	gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben;
	gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen;
	gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder unseres Kanzleisitzes wenden.


5. Widerspruchsrecht
Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß Art. 6 Abs. (1) S. 1 lit. f DSGVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht, gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation. Möchten Sie von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen, so genügt eine Mitteilung an den oben unter Ziffer 1. genannten Verantwortlichen unter Verwendung der dort genannten Kontaktdaten, insbesondere eine E-Mail an str-law@wesch-buchenroth.com.

6. Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag .
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Wesch & Buchenroth Rechtsanwälte, Kernerstr. 43, 70182 Stuttgart, 0711/2200940, str-law@wesch-buchenroth.com) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief oder eine E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.


7. Datensicherheit
Wir bedienen uns im Übrigen geeigneter technischer und organisatorischer Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, teilweisen oder vollständigen Verlust, Zerstörung oder gegen den unbefugten Zugriff Dritter zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert.
7. Aktualität und Änderung dieser Datenschutzerklärung
Diese Datenschutzerklärung hat den Stand Mai 2018. Durch die Weiterentwicklung unserer Website und Angebote darüber oder aufgrund geänderter gesetzlicher beziehungsweise behördlicher Vorgaben kann es notwendig werden, diese Datenschutzerklärung zukünftig zu ändern. Die jeweils aktuelle Fassung finden Sie auf unserer Website www.wesch-buchenroth.com.
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		Wesch & Buchenroth

Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB
Kernerstraße 43
D-70182 Stuttgart
Telefon (0711) 22 00 94-0
Telefax (0711) 22 00 94-10
Alle Rechte vorbehalten.

Pflichtangaben nach dem Telemediengesetz (TMG) und nach der Dienstleistungs-Informationspflichten-Verordnung (DL-InfoV):

Wesch & Buchenroth 
Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB,
Amtsgericht Stuttgart, PR 720005,
vertreten durch deren Partner 
Prof. Dr. Martin W. Wesch,
Dr. Axel C. Buchenroth, 
Dr. Susanne Wesch
Rechtsanwälte und Steuerberater (Deutschland)
Kernerstraße 43, 
70182 Stuttgart
E-Mail-Adresse: STR-law@wesch-buchenroth.com
Internet: www.wesch-buchenroth.com
Umsatzsteueridentifikationsnummer: DE215099825

Kammerzugehörigkeit:
Rechtsanwaltskammer Stuttgart
(Königstraße 14, 70173 Stuttgart)
Steuerberaterkammer Stuttgart
(Hegelstraße 33, 70174 Stuttgart)

Berufsrechtliche Regelungen:
Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO)
Berufsordnung für Rechtsanwälte (BORA)
Fachanwaltsordnung (FAO)
Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG)
Steuerberatungsgesetz (StBerG)
Berufsordnung der Bundessteuerberaterkammer (BOStB)
Steuerberatergebührenverordnung (StBGebV)

Unsere Allgemeinen Mandatsbedingungen - bitte klicken Sie hier. Besonders weisen wir darauf hin, dass das Mandatsverhältnis deutschem Recht unterliegt und - vorbehaltlich anderweitiger Individualvereinbarungen - Gerichtsstand Stuttgart ist, soweit der Mandant keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat.

Berufshaftpflichtversicherung:

R+V Allgemeine Versicherung AG
John-F.-Kennedy-Straße 1
65189 Wiesbaden 
und 
Allianz Versicherungs-AG
10900 Berlin


- 640/25/024718441 (Wesch & Buchenroth Rechtsanwälte
Partnerschaftsgesellschaft mbB)
- 640/25/388051809 (Prof. Dr. Martin Wesch )
- 640/25/388051825 (Dr. Susanne Wesch)
- 640/25/388051817 (Dr. Axel C. Buchenroth)
- 640/25/573267044 (Dr. Hellmuth Mohr)
- 640/25/573271548 (Dr. Bernhard Kraushaar)
- 406/25/388029153 (Dr. Martin Kraushaar)
- 640/25/573267052 (Christoph Gross)
- 640/84/343637888 (Frank Präger)
- 60/0457/6008286/430 (Dr. Tatjana Geddert-Steinacher)



Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte sind aufgrund der Bundesrechtsanwaltsordnung verpflichtet, eine Berufs-haftpflichtversicherung mit einer Mindestversicherungssumme von 250.000,00 € zu unterhalten. Die Mindestversicherungssumme für eine Partnerschaftsgesellschaft mbB beträgt 2,5 Mio. €. Die Einzelheiten ergeben sich aus §§ 51, 51a BRAO.

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche mit Auslandsbezug, soweit es sich nicht handelt um:

a) die Geltendmachung von Ansprüchen vor europäischen Gerichten und der Türkei; dies gilt auch im Falle eines inländischen Vollstreckungsurteils (§ 722 ZPO),
b) die Verletzung oder Nichtbeachtung europäischen Rechts einschließlich der Türkei,
c) eine im europäischen Ausland vorgenommenen Tätigkeit und der Türkei.

Tätigkeiten, die über ausländische Tochtergesellschaften, ausländische Niederlassungen, ausländische Zweigstellen jeder Art oder über durch Kooperationsvereinbarungen verbundene Firmen im Ausland ausgeübt werden, sind nur durch besondere Vereinbarung mitversichert.

Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere punitive und exemplary damages.
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